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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid, mit dem auf die (kantonale)
Beschwerde gegen eine Verfahrenseinstellung nicht eingetreten wird. Dagegen steht die
Beschwerde in Strafsachen nach Art. 78 Abs. 1, Art. 80 und Art 90 BGG grundsätzlich
offen. Der Beschwerdeführer ist unabhängig von seiner Beschwerdeberechtigung in der
Sache nach Art. 81 Abs. 1 lit. a und b Ziff. 5 BGG befugt, seine Legitimation zur
Beschwerde vor der Vorinstanz dem Bundesgericht zur Beurteilung vorzulegen ( BGE 141
IV 1 E. 1.1). Gleichzeitig ist der Streitgegenstand des bundesgerichtlichen
Beschwerdeverfahrens auf diese Frage beschränkt ( BGE 142 I 155 E. 4.4.2).

E. 2
Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer
begründe seine Beschwerdelegitimation im Wesentlichen damit, dass der Verstorbene sein
Bruder gewesen sei; er qualifiziere sich deshalb als Person im Sinne von Art. 116 Abs. 2
StPO , die dem Opfer in ähnlicher Weise wie die Ehegattin oder seine Kinder und Eltern
nahe gestanden habe, und gelte somit als Angehöriger; zudem werde er Zivilforderungen
geltend machen beziehungsweise habe einen Anspruch auf Schadenersatz. Die blosse
Tatsache, dass es sich beim Beschwerdeführer um den Bruder des Verstorbenen handle,
reiche nach der Rechtsprechung indessen nicht aus, um eine Beschwerdelegitimation zu
begründen. Es obliege dem Beschwerdeführer, die besondere Nähe zum Verstorbenen nicht
nur zu behaupten, sondern auch zu belegen. Überdies sei aus den Akten nichts zu
entnehmen, das auf eine solche besondere Nähe hinweisen würde.

Daran vermöge auch der Hinweis des Beschwerdeführers nichts zu ändern, dass die
Staatsanwaltschaft bei ihm von einer Person im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO
ausgegangen sei, da sie ihn sowohl im Beweisergänzungsentscheid vom 22. Juni 2022 als
auch in der Einstellungsverfügung vom 26. Juli 2022 als Angehörigen aufgeführt habe. Es
sei der Vorinstanz aus analogen Fällen bekannt, dass die zürcherische Staatsanwaltschaft
bei Erstellung des Geschäfts-Rubrums den Ausdruck "Angehörige" als allgemeine
Formulierung für Hinterbliebene verwende, ohne damit zum Ausdruck zu bringen, dass es
sich um Angehörige im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO handle. Abgesehen davon liesse
sich die Beschwerdelegitimation ohnehin nicht aufgrund des Vertrauens in eine bisher
(provisorisch) eingeräumte Stellung begründen.

Denkbar sei schliesslich auch eine Parteistellung als Rechtsnachfolger im Sinne von Art.
121 StPO . Eine solche werde vom anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer indes nicht
behauptet und aus den Akten würden sich hierfür auch keine Anhaltspunkte ergeben.

E. 3



Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör, da die
Vorinstanz ihm die Möglichkeit hätte einräumen müssen, seine verfahrensrechtliche
Stellung eingehend zu begründen sowie entsprechende Beweismittel einzureichen.

E. 3.1
Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt nicht, dass die verfahrensbeteiligten Parteien
die Gelegenheit erhalten müssen, sich zu jedem möglichen Ergebnis, dass von der
entscheidenden Behörde ins Auge gefasst wird, zu äussern. Die Behörde hat in diesem
Sinne nicht ihre Begründung den Parteien vorweg zur Stellungnahme zu unterbreiten ( BGE
132 II 485 E. 3.4, 257 E. 4.2). Eine Ausnahme besteht einzig dann, wenn eine Behörde
ihren Entscheid mit einem Rechtsgrund zu begründen beabsichtigt, auf den sich die
beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit dessen Erheblichkeit sie vernünftigerweise
nicht rechnen mussten ( BGE 145 IV 99 E. 3.1; 132 II 257 E. 4.2; 130 III 35 E. 5; zum
Ganzen Urteil 7B_331/2023 vom 7. August 2023 E. 5.2).

E. 3.2
Aus den vorinstanzlichen Akten ist ersichtlich, dass die Staatsanwaltschaft dem
Beschwerdeführer Akteneinsicht gewährte, ihn später über die anstehende Einstellung des
Verfahrens orientierte und hierbei zur Stellung von Beweisanträgen aufforderte, wobei sie
diese Beweisanträge mit Verfügung vom 22. Juni 2022 teilweise guthiess. Schliesslich
eröffnete sie dem Beschwerdeführer als "Angehöriger" die Einstellungsverfügung vom 26.
Juli 2022. In Anbetracht dieser Umstände musste der Beschwerdeführer vernünftigerweise
nicht damit rechnen, dass die Vorinstanz seine bisherige Stellung im Verfahren und damit
auch seine Beschwerdelegitimation in Frage stellen würde, zumal mit dem nicht weiter
spezifizierten Begriff "Angehöriger" hier sowohl eine Person im Sinne von Art. 116 Abs. 2
StPO als auch ein Rechtsnachfolger im Sinne von Art. 121 Abs. 1 StPO in Verbindung mit
Art. 110 Abs. 1 StGB gemeint sein könnte. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die
Staatsanwaltschaft sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht vernehmen liess und es damit
versäumte, ein allfälliges Missverständnis des Beschwerdeführers hinsichtlich seiner
Verfahrensstellung im Vorverfahren richtigzustellen.

Die Vorinstanz ist zwar frei, die Verfahrensstellung des Beschwerdeführers anders als die
Staatsanwaltschaft zu beurteilen. Sie wäre indessen gehalten gewesen, dem
Beschwerdeführer ihre entsprechenden Vorbehalte mitzuteilen und ihm in diesem
Zusammenhang das rechtliche Gehör zu gewähren, damit er seinen diesbezüglichen
Substanziierungsobliegenheiten nachkommen und allenfalls weitere, bislang für unnötig
erachtete Beweismittel einreichen kann. Die Beschwerde erweist sich insoweit als
begründet.

E. 3.3
Der Ausgang des vorinstanzlichen Verfahrens ist nach wie vor offen. Es gibt daher keinen
Anlass, dem Antrag des Beschwerdeführers auf Abänderung der Kostenverteilung für das
kantonale Verfahren im Sinne von Art. 67 BGG stattzugeben. Die Vorinstanz wird in ihrem
neuen Entscheid auch erneut über die Kostenverteilung zu befinden haben.

E. 4
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid
ist aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese dem
Beschwerdeführer das rechtliche Gehör zur Frage der Beschwerdelegitimation einräumt



und anschliessend neu entscheidet. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben ( Art. 66 Abs. 1
und 4 BGG ). Der Kanton Zürich hat dem Beschwerdeführer eine angemessene
Entschädigung zu bezahlen ( Art. 68 BGG ).
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